
 

 

 

Fürst Transporte GmbH 
Kurze Straße 2    
31832 Springe 
 

Transportauftrag:        10.04.2024 

   
Wie bereits telefonisch vereinbart, übernehmen Sie in unserem Auftrag nachfolgend 
genannten Transport: 
 
Ladestelle  : BEPRO 
    Ahlmannshof 52 
    45889 Gelsenkirchen  
  
Ladedatum  :    10.04.2024       7.00 – 14.00  
 

Ladenummer :   825304 
 
Ladegut  :   steelparts ( no change )   
 
Lieferadresse :   PH Brauns 
    Mercedesstrasse 8 
    30453 Hannover 
 
Lieferdatum  : 11.04.2024         
 
Frachtrate gemäß Vereinbarung: 500,00 € incl. Maut und alle Nebenkosten      
inkl. aller Be- und Entladezeiten sowie Standzeiten 
Der Frachtführer / Unternehmer verpflichtet sich, nur Fachpersonal mit den erforderlichen Arbeitsgenehmigungen  
gem. §§ 7b und 7c GüKG einzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass die amtlichen Bescheinigungen auf jeder Fahrt mitgeführt 
werden. Ferner wird versichert, dass die für den Transport erforderlichen Erlaubnisse und Berechtigungen  
nach §§ 3 und 6 GüKG zur Transportdurchführung vorliegen. Vorraussetzung für die Rechnung  
ist die Vorlage sämtlicher Beförderungsdokumente insbesondere quittierter Ablieferbeleg, Frachtbrief, Lieferschein usw., innerhalb 
von 7 Tagen nach Ladungsübernahme, ansonsten erfolgt ein Frachtabzug von 25,00 €. Als Zahlungsziel gelten 45 Tage nach 
Gutschrifterstellung. Der Frachtführer ist für den Tausch und die Rückführung der durch ihn übernommenen Ladehilfsmittel 
verantwortlich. Tausch und Rückgabe sind sein Risiko. Kanthölzer zählen als Ladehilfsmittel. Er hat Ladehilfsmittel in gleicher 
Anzahl und mittlerer Art und Güte an uns innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens jedoch 4 Wochen nach der Übernahme, 
zurückzuführen. Spätere Rückgabe kann nicht mehr akzeptiert werden. Gestellte Rechnungen werden storniert (Europalette 20,-€, 
Gitterbox 110,00€). 25€ Bearbeitungsgebühr für Palettenrechnungen. Bei Nachträglicher Rückführung der Packmittel und 
Stornierung der Rechnung wird die Bearbeitungsgebühr einbehalten. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere 
Packmittelabteilung. Absoluter Kundenschutz gilt als vereinbart. Bei Verzögerungen oder Schwierigkeiten sind wir sofort zu 
verständigen. Für die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten bei diesem Transport ist ausschließlich der Unternehmer verantwortlich. 
Bei Nichteinhaltung des Transportauftrages werden wir alle Mehrkosten an Sie weiterbelasten. Der Unternehmer haftet nach den §§ 
407 ff. HGE in der gültigen Fassung. Der Frachtführer haftet dem Spediteur gegenüber mit dem Betrag, mit dem der Spediteur 
gegenüber seinem Auftraggeber haftet. Für Güterschäden ist die Haftung des Frachtführers gegenüber dem Spediteur mit maximal  
40 SZR(Sonderziehungsrechten) pro kg je Schadenfall begrenzt. 

INVOICE + ALL Delivery note from customer with signature ! 
NO CMR !!!!! NO PHOTO , JUST SCAN BY MAIL ! 


